Antragsverfahren auf Zuwendungen

 für eine Sportstättenbaumaßnahme

Das Antragsverfahren soll sich in fünf Schritten vollziehen:

Erster Schritt: Formloser Antrag mündlich / schriftlich

Ein formloser Antrag, wie wir ihn in den Unterlagen in einigen Fällen gesehen haben, soll ausreichen. Viele Vereine wissen womöglich nicht, dass diesbezüglich Formalitäten vorgesehen sind. Im öffentlichen Recht ist eine Anzeige ebenfalls nicht an Formen gebunden. Bei diesen Formalitäten wollen wir den Vereinen behilflich sein. Es muss nur sichergestellt sein, dass der mündliche oder formlose schriftliche Antrag dem KSB offiziell zur Kenntnis gelangt ist und der Verein darüber eine Information bekommt. Hierbei kann es um Wahrung von Fristen gehen.

Zweiter Schritt: Unverbindliches Gespräch mit der Geschäftsstelle des KSB oder einem Mitglied des Sportstättenausschusses
Das Gespräch kann telefonisch oder auch persönlich geführt werden; es sollte aber jedenfalls aktenkundig gemacht werden. Am Ende des Gesprächs muss sichergestellt sein, dass der Gesprächsteilnehmer unverzüglich in den Besitz von Antragsunterlagen gelangt, dass er über Form, Inhalt und die dazugehörigen Unterlagen aufgeklärt ist und dass über die Fristen (Abgabe der Antragsunterlagen und vorzeitiger Baubeginn) informiert wurde.

Dritter Schritt: Abstimmung der Antragsunterlagen mit einem Mitglied des Sportstättenausschusses (anhand der Checkliste)

Vor Einreichung des schriftlichen Antrages mit allen erforderlichen Unterlagen soll ein persönliches Gespräch des Vereins mit dem KSB / Mitglied des Sportstättenausschusses stattfinden. Hierbei soll die Checkliste (siehe Anhang) gemeinsam durchgegangen werden. Fehlende Unterlagen können jetzt noch beschafft werden.

In dem Gespräch kann über die in den Richtlinien des LSB genannten Zuschussrichtlinien gesprochen werden; allerdings mit dem Hinweis, dass der KSB z. B. die obere Begrenzung einer Förderung auf 50.000 € festgesetzt hat. Auf der Checkliste soll nach Möglichkeit alles aktenkundig gemacht werden, was für die Richtlinien des LSB bedeutsam ist. Insbesondere, wenn in diesem Gespräch der Verein erklärt, dass er seinen Antrag zurückzieht. Die Checkliste wird von den Gesprächsteilnehmern unterschrieben. Alle Beteiligten erhalten anschließend eine Kopie / Leseabschrift.

Vierter Schritt: Formelle schriftliche Antragstellung

Fünfter Schritt: Beratung des Antrages im Ausschuss. 

Wird der Antrag dem LSB vorgelegt oder nicht?

Sechster Schritt: Eingangsbestätigung des KSB für den gestellten Antrag

Danach wird dem Verein ggfs. die Eingangsbestätigung erteilt. Hierbei ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Antrag eingegangen und mit der Baumaßnahme auf eigenes Risiko begonnen werden darf, jedoch diese Bestätigung nicht der Zuwendungsbescheinigung gleichzustellen ist.

